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mentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 1.12 (Wien 1964) 111–116. 

Weiters wurden die gebräuchlichen Gesetzes- und Entscheidungssammlungen, 
sowie die gebräuchlichen Werke über Logik von Sigwart, Burkamp, Häu[ß]ler, 
Scholz, Drews u.a. verwendet. 

[6] Einleitung 
Juristische Probleme können nicht isoliert von einer fundamentalen Theorie be-
handelt und gelöst werden. Denn die Behandlung und Lösung jedes juristischen 
Problems setzt – da alle Probleme in Beziehungen zu einander stehen – die Lö-
sung anderer Probleme voraus. Wollte man bei Behandlung eines Problems alle 
in diesem Zusammenhang auftauchenden Vorfragen und die Vorfragen dieser 
lösen, so würde man schlie[ß]lich eine eigene Rechtstheorie aufgebaut haben, 
bevor man zur Lösung des primär interessierenden Problems gelangt ist. Ein 
solches Verfahren ist, wenn man nicht die Meinung vertritt, dass es keine 
brauchbare Rechtstheorie gibt, als unzweckmä[ß]ig abzulehnen. Ist man der hier 
vertretenen Auffassung, dass eine bestimmte Rechtstheorie eine tragfähige 
Grundlage zur Lösung juristischer Probleme bietet, so wird man diese der Lö-
sung eines Einzelproblems zu Grunde legen. Dies bedeutet nicht, dass man in 
jedem Fall die bisherigen Ergebnisse jener fundamentalen Theorie akzeptiert 
und vor allem in der Behandlung des besonderen Problems nicht zu einem an-
deren Ergebnis gelangt, als zu dem, zu dem man bisher im Rahmen dieser The-
orie gelangt ist, es bedeutet aber die Anerkennung als Grundlage, d.h. die Aner-
kennung der Prinzipien und Grundgedanken jener Rechtslehre und die Über-
nahme und Zugrundelegung gewisser Ergebnisse. In diesem Sinne liegt der vor-
liegenden Arbeit die Reine Rechtslehre zu Grunde. 

[7] Da die vorliegende Arbeit auf der Reinen Rechtslehre beruht, wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, die Teile dieser Theorie, auf denen die Arbeit 
aufbaut, richtig darzustellen, um nicht a priori in Irrtum zu verfallen. Deshalb 
wurde auch versucht, die jeweils aufgestellten Behauptungen über Ergebnisse 
der Reinen Rechtslehre durch Zitierung der betreffenden Stellen, hauptsächlich 
aus den Werken des Schöpfers dieser Theorie Hans Kelsens, zu belegen. Dass 
hiebei wesentlich auch das jüngste, die Reine Rechtslehre darstellende Werk 
Kelsens, die „General Theory of Law and State“ herangezogen wurde, ist aus 
dem Gedanken heraus zu verstehen, dass auch die Lehre Kelsens, obgleich in 
ihren Grundlagen gleichbleibend, Änderungen und Erweiterungen erfahren hat, 
sodass das jüngere Werk den älteren vorzuziehen war. Die Anführung der Be-
legstellen aus der General Theory in englischer Sprache hat den Sinn, Fehler, 
die auf einer eventuellen Missdeutung des englischen Textes beruhen, sofort er-
kennen zu lassen. 

Aus der Zugrundelegung der Theorie Kelsens ergibt sich notwendig die 
Unmöglichkeit, auf Meinungen von Autoren aufzubauen, die der Reinen 
Rechtslehre ferne stehen. Ihr Begriffsapparat und ihre Denkgewohnheiten sind 
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zum Teil so verschieden, dass keine Möglichkeit besteht, ohne Gefahr eines An-
einandervorbeiredens einzelne Teile ihrer Lehre[,] z.B. die über ein bestimmtes 
Problem, wie das hier behandelte[,] zu übernehmen oder zu bekämpfen ohne 
eine prinzipielle Auseinandersetzung mit den Ansichten dieser Autoren, welche 
jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. Obgleich dem 
Verfasser zahl[8]reiche Meinungen über das hier behandelte Problem bekannt 
sind, wird dennoch nur vereinzelt auf solche Meinungen hingewiesen, um die 
Einheit des Betrachtungssystems nicht zu stören. 

Die Behandlung eines gewissen Rechtsmaterials mittels einer bestimmten 
Rechtstheorie zeigt oft folgendes: Die fortschreitende Wissenschaft ist zu Er-
gebnissen gekommen, die den Schöpfern dieses positiven Rechtsmaterials noch 
unbekannt waren, die sie daher nicht verwerten konnten. Dies kann nicht dazu 
führen, da[ß] man – in Überspitzung des Gedankens, dass eine exakte Rechts-
theorie nur die Aufgabe hat, das positive Recht begreifen zu machen – die neu-
eren Ergebnisse ablehnt, da sie im positiven Rechtsmaterial noch keinen Aus-
druck finden. Man muss sich hier darüber klar sein, dass der „Gesetzgeber“ nie 
klüger sein kann[] als die Rechtstheorie seiner Zeit. Deren Fortschritt lässt er-
hoffen, dass immer wieder Fragen, die bei einer älteren Rechtslage schwer oder 
gar nicht zu lösen waren, meist aber[] in einer den praktischen Bedürfnissen 
entsprechenden, theoretisch aber wenig befriedigenden Weise gelöst wurden, 
sich praktisch und theoretisch befriedigend lösen lassen, nachdem sie von der 
Theorie erkannt und deren Ergebnisse von der Gesetzgebung verwertet worden 
sind. 

Die Ausführungen des vorigen Absatzes sollen nicht besagen, dass die im 
Folgenden gemachten Ausführungen für so bedeutend gehalten werden, dass 
man von ihnen sofort Gebrauch zu machen habe. Sie sind vielmehr in dem Be-
wusstsein geschrieben, dass sie mehr ein Aufzeigen von Problemen sind, als 
deren endgültige Lösung. Vielleicht ist aber wenigstens zum Teil schon [9] das 
Aufzeigen von Problemen genügend, um zu praktischen Folgerungen zu kom-
men. Solche werden am Schlusse der Ausführungen kurz aufgezeigt werden. 

[10] Allgemeiner Teil 

I. Das Problem 
Die Tatsache, dass Rechtsvorschriften einander widersprechen, bildet nach den 
Lehren der Rechtswissenschaft in verschiedenen Fällen eine Voraussetzung für 
gewisse Rechtserscheinungen, so z.B. für die sogenannte Derogation, für die 
Nichtigkeit und Aufhebbarkeit von Rechtsakten und die Interpretation (bei Vor-
liegen einer sogenannten Antinomie). Denn: wann derogiert eine Rechtsvor-
schrift einer anderen (früheren) nach dem Satze: lex posterior derogat priori? 
Wenn sie ihr widerspricht. Wann sind scheinbare Rechtsakte nichtig? Wenn sie 
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der höheren, sie bestimmenden Rechtsvorschrift widersprechen (und keine Sa-
nierungsmöglichkeit vorgesehen ist). Wann ist ein Rechtsakt unter von der 
Rechtsordnung bedingten Bestimmungen aufhebbar? Wenn er den ihn bestim-
menden Rechtsvorschriften widerspricht. Wann liegt eine Antinomie vor? Wenn 
sich zwei Rechtsvorschriften widersprechen. 

Es erscheint unter diesen Umständen nicht unangebracht, das Problem des 
Widerspruchs im Recht einer Untersuchung zu unterziehen. Dies wird in vorlie-
gender Arbeit versucht. 

Die erste zu behandelnde Frage wird die sein, was eigentlich unter einem 
Widerspruch zu verstehen ist, wenn hier von dem gestellten Problem als dem 
Problem des Widerspruchs von Rechtsvorschriften gesprochen wird. 

[11] II. Der Widerspruch 

1.) Das Problem des Widerspruchs in der Philosophie 

Die philosophische Grundlage der vorliegenden Arbeit ergibt sich zu einem we-
sentlichen Teil bereits daraus, dass ihr die Lehre Kelsens – wie in der Einleitung 
gesagt wurde – zu Grunde gelegt ist. In einer Richtung bedarf sie jedoch einer 
Erläuterung. Das Problem des Widerspruchs ist nämlich zunächst ein philoso-
phisches Problem. In dieser Richtung sind einige grundsätzliche Klarstellungen 
erforderlich. Da man in der philosophischen Literatur die verschiedensten Mei-
nungen über das, was als Prinzip des Widerspruchs bezeichnet wird, findet, er-
scheint als primäre Frage, was es eigentlich ist, das im Widerspruch steht. 

Schon bei Aristoteles findet man diesbezüglich einen Dualismus. An ver-
schiedenen Stellen seiner Werke sieht Aristoteles als Objekte des Widerspruchs 
die Urteile an. So, wenn er sagt: „Kontradiktorisch entgegengesetzte Urteile 
können nicht zugleich wahr sein“ (Metaphysik IV[,] 6) und wenn er sagt: „dass 
nämlich dasselbe demselben in derselben Beziehung … unmöglich zugleich zu-
kommen und nicht zukommen kann, das ist das Sicherste unter allen Prinzi-
pien.“ (Metaphysik IV[,] 3) und damit das sogenannte Widerspruchsprinzip 
so[,] wie es in der modernen Logik überwiegend verstanden wird, formuliert. 
Andererseits findet man bei Aristoteles Stellen, [12] die etwas ganz anderes als 
Objekt des Widerspruchs erscheinen lassen; [s]o, wenn es bei ihm heisst: „Es 
gibt für das Seiende ein Prinzip, über welches man sich nicht irren kann und bei 
den man das Gegenteil des Irrtums d.h. die Wahrheit stets erkennen muss. Das 
Prinzip hei[ß]t: es ist nicht möglich, dass eins und dasselbe zu einer und dersel-
ben Zeit sei und auch nicht sei.“ (Metaphysik XI, 5) oder: „Es ist nicht möglich, 
dass eins und dasselbe existiere und nicht existiere.“ (Analytika priora II, 2). 
Hier sind anscheinend nicht Urteile gemeint, die zueinander in einem als Wider-
spruch zu kennzeichnenden Verhältnis stehen, sondern das Sein selbst ist es, 
dessen Widerspruchslosigkeit behauptet wird. 
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8 Über den Widerspruch von Rechtsvorschriften (1955) 

Bei Aristoteles besagt daher das Prinzip des Widerspruchs zunächst, dass 
zwei kontradiktorisch entgegengesetzte Urteile nicht beide als wahr (oder rich-
tig) angenommen werden können. Seine zweite Bedeutung liegt darin, dass das 
Sein nicht widerspruchsvoll sei.1) 

Die auf das Seiende bezogene Behauptung des Aristoteles ist keine isolierte 
Behauptung dieses griechischen Denkers, sondern steht mit anderen Gedanken-
gängen seines philosophischen Systems im Zusammenhang. Insbesondere sei 
darauf hinge[13]wiesen, dass Aristoteles oftmals bei der Begründung logischer 
Gedankengänge auf Seinsvorgänge zurückgeht und nicht – wie dies heute in der 
Logik meist gefordert wird – diese Bereiche strenge trennt. (Vergl. z.B. Meta-
physik IV, 3). 

Die Widerspruchslosigkeit des Seins zu behaupten, muss als eine metaphy-
sische Behauptung angesehen werden. Ihr wird hier die Gefolgschaft versagt. 
Nicht deshalb, weil ihr gegenüber eine andere metaphysische Behauptung auf-
gestellt werden soll, sondern weil einer solchen ausgewichen wird. 

Von einer anderen metaphysischen Auffassung ausgehend bekämpfen so-
genannte dialektische Richtungen der Philosophie die in Rede stehende Behaup-
tung Aristoteles[ ] mit der entgegengesetzten Behauptung, dass das Sein wider-
spruchsvoll sei. So sagt Hegel, der diese Richtungen – die freilich gewisse 
Grundlagen schon in der griechischen Philosophie haben – einleitend, dass es 
selbst die gemeine Erfahrung ausspräche, „dass es wenigstens eine Menge wi-
dersprechender Dinge, widersprechender Einrichtungen usf. gäbe, deren Wider-
spruch nicht blo[ß] in einer äusserlichen Reflexion sondern in ihnen selbst vor-
handen ist.“ (Wissenschaft der Logik, 2. Buch, I. Abschn., 2. Kap., C; ähnlich 
2. Buch, I. Abschn., 2. Kap., A, Anmerkung 2). Die ganze materialistische Dia-
lektik ist ebenfalls dieser Auffassung (Marx, Engels, Lenin, Stalin). Nach Stalin 
sind „den Naturdingen, den Naturerscheinungen innere Widersprüche eigen“ 
(Josef Stalin: Über dialektischen und historischen Materialismus, Geschichte 
der KPdSU, Dietz-Verlag 1949, S. 136). Lenin sagt: „Jedes konkrete Ding, jedes 
konkrete Etwas, steht in verschiedenartigen und oft widerspruchsvollen Bezie-
hungen zu [14] allem Übrigen, ergo ist es es selbst und ein anderes.“ (Lenin aus 
dem Philosophischen Nachlass, Dietz-Verlag 1949, S. 53). Ebenso wie aber 
Aristoteles neben seiner metaphysischen Formulierung als Denkaxiom die 
exakte Formulierung des Widerspruchsprinzips hat, kann auch die materialisti-
sche Dialektik neben ihrer Ablehnung des Widerspruchsprinzips dieses als lo-
gischen Grundsatz nicht entbehren. Der ungarische materialistische Dialektiker 
und Logiker B[éla] Fogarasi kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Prinzip 
des Widerspruchs „auf dem Niveau der elementaren Logik unbedingt gültig ist. 
Seine Einhaltung ist die Forderung des richtigen logischen Denkens“ (Logik, 
Aufbau-Verlag, Berlin 1955, S. 59); derselbe muss aber dann einen Kompro-
miss mit seiner so widerspruchsvollen Wirklichkeit schlie[ß]en und gelangt so 

 
1) [12] Eine interessante Parallele dieser Auffassung findet sich bei Johann Fischl, 

Logik, Verlag Styria, 2. Auflage, 1952, S. 77, wo dieser sagt: „Kontradiktorische Urteile 
können nicht zugleich wahr und unwahr sein.“ und sodann fortfährt – offenbar von dem 
Gebiete des Denkens auf das des Seins übergehend – hier besteht „der Gegensatz zwi-
schen Sein und Nichtsein.“ 
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zur Meinung, dass „zwei einander widersprechende Sätze zugleich wahr sein 
können, wenn in ihnen die auf verschiedenen Beziehungen beruhenden Wider-
sprüche der Wirklichkeit zum Ausdruck kommen.“ 

Hier wird die Meinung vertreten, dass die Deutung der Wirklichkeit einer-
seits und die Lehre von den Prinzipien des Denkens andererseits streng ausei-
nanderzuhalten sind. Das Prinzip des Widerspruchs wird hier – Leibniz und den 
meisten modernen Logikern folgend – blo[ß] als Denkaxiom verstanden, dessen 
Einhaltung für die formale Richtigkeit des Denkens erforderlich ist. Es wird 
nicht angenommen, dass dieses Prinzip des Widerspruchs irgendetwas über das 
Sein oder [15] das Verhältnis des Denkens zur Wirklichkeit aussagt. Auch Logik 
und Psychologie sind nach der hier vertretenen Meinung im Sinne Husserls 
streng zu scheiden. 

Diesem Gedankengang entspricht auch der hier zu Grunde gelegte Urteils-
begriff. Ihm ist Urteil oder Aussage lediglich etwas, von dem es sinnvoll ist, zu 
behaupten – und dies wegen seiner Übereinstimmung oder Nichtübereinstim-
mung mit gewissen Prinzipien – dass ein solches wahr oder richtig, d.h. den 
Prinzipien entsprechend[,] oder unwahr, unrichtig, d.h. diesen Prinzipien nicht 
entsprechend ist. Das Urteil erscheint sohin hier nicht wie bei den materialisti-
schen Dialektikern „als eine Gedankenform, die Verknüpfung von Begriffen ist, 
aber eine solche Verknüpfung, die in der Wirklichkeit bestehende Zusammen-
hänge widerspiegelt“ ([s]o B[éla] Fogarasi, a.a.O., S. 182; ähnlich: Hegel, En-
zyclopädie, I, §§ 166 f), noch wie bei dem Theologen Fischl als jener Verstan-
desakt, durch den wir die objektive Identität zweier Begriffe behaupten oder 
verneinen, wobei eine tatsächliche Beziehung notwendig und daher die Logik 
in der Metaphysik verwurzelt sei (Johann Fischl, a.a.O., S. 61 f). 

Als Ergebnis sei also festgehalten, dass hier, wenn von einem Widerspruch 
gesprochen wird, darunter der unbedingt ausschlie[ß]ende Gegensatz zweier Ur-
teile verstanden ist, so wie dies in der Logik gebräuchlich ist.1a) Von zwei [16] 
Urteilen, deren eines das kontradiktorische Gegenteil des anderen behauptet, 
kann nur eines wahr sein, die Urteile a ist b und a ist non b stehen in Wider-
spruch, beiden kann der Wahrheitswert nicht zukommen. 

2.) Das Problem des Widerspruchs in der Rechtswissenschaft 

Die Logik liegt – als die Lehre vom formal richtigen Denken – allen Wissen-
schaften – auch der Rechtswissenschaft – zu Grunde. Die sogenannte „Juristi-
sche Logik“ ist keine eigene und andere Wissenschaft als die Logik, sondern nur 
Logik, die sich insbesondere mit den in der Jurisprudenz auftretenden logischen 
Problemen beschäftigt2). Ebenso wie in der Logik muss in der Rechtswissen-
schaft als Widerspruch der unbedingt ausschlie[ß]ende Gegensatz zweier Ur-
teile verstanden werden, unter dem Satz des Widerspruchs, dass eine Aussage 

 
1a) [15] Wenn auch manchmal von einem Widerspruch von Begriffen oder von ei-

nem Widerspruch in einem Urteil gesprochen wird, so zeigt doch die logische Betrach-
tung derartiger Widersprüche, dass es sich letztlich doch um einen Widerspruch zwischen 
zwei Urteilen handelt. 

2) [16] Siehe: Ul[]rich Klug, Juristische Logik, S. 1 ff. 
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10 Über den Widerspruch von Rechtsvorschriften (1955) 

(= Urteil) b und eine Aussage non b nicht zugleich wahr sein können3). Es ist 
auch in der Rechtswissenschaft nirgends behauptet worden, dass unter einem 
Widerspruch und unter dem Prinzip des Widerspruchs etwas anderes zu verste-
hen ist[] als in der Logik4). Man muss also unter Widerspruch auf dem Gebiete 
der Rechtswissenschaft dasselbe verstehen wie in der Logik. 

[17] 3.) Das Problem des Widerspruchs in der Reinen Rechtslehre 

Dass auch in der Reinen Rechtslehre unter Widerspruch dasselbe verstanden 
wird, erweisen mehrere Stellen in den Werken Kelsens. So sagt Kelsen z.B. in 
der General Theory, auf S. 374, folgendes: „All quest for scientific knowledge 
is motivated by an endeavor to find unity in the apparent multiplicity of phe-
nomena. Thus, it becomes the task of science to describe its object in a system 
of consistent statements, this is statement not contradiction each other. That is 
true also for the sciences of law and morality, sciences whose objects are norms. 
Contradictions are also banned within the sphere of these sciences. Just as it is 
logically impossible to assert both ‚A ought to be‘ and ‚A ought not to be‘“. 
(Alles Forschen nach wissenschaftlicher Erkenntnis ist durch das Bestreben mo-
tiviert, Einheit in der anscheinenden Vielheit der Erscheinungen zu finden. Da-
her ist es die Aufgabe der Wissenschaft, ihren Gegenstand in einem System in 
sich zusammenhängender Urteile d.h. Urteilen, die einander nicht widerspre-
chen[,] zu beschreiben. Das gilt auch für die Rechtswissenschaft und Ethik, Wis-
senschaften, deren Gegenstände Normen sind. Aus dem Bereiche dieser Wis-
senschaften sind Widersprüche daher ausgeschlossen. Ebenso wie es unmöglich 
ist, beides „A ist“ und „A ist nicht“ als geltend anzunehmen, ist es logisch un-
möglich, beides „A soll sein“ und [18] „A soll nicht sein“ als geltend anzuneh-
men.)5) Aus dieser Stelle der General Theory scheint mir eindeutig hervorzuge-
hen, dass Kelsen den Widerspruch auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft 
nicht anders begreift als auf dem Gebiete der anderen Wissenschaften. Dersel-
ben Meinung gibt Kelsen auch Ausdruck in seiner Abhandlung „Reichsgesetz 
und Landesgesetz nach österreichischer Verfassung“, wo es hei[ß]t:6) „Von dem 
allgemein logischen Grundsatz, dass das Urteil a mit dem Urteil non a unverein-
bar ist, unterscheidet sich das spezielle logische Prinzip der Normerkenntnis 
dadurch, dass nicht entweder die Norm a oder die Norm non a gültig sein kann, 
wie entweder das logische Urteil a oder das logische Urteil non a wahr ist, son-
dern, dass nur die jüngere von beiden Normen gültig sein kann, unter der Vo-
raussetzung, dass es Normen desselben System sind“. Wobei zu betonen ist, 
dass aus dieser Formulierung nicht abgeleitet werden darf, dass es eine beson-
dere Art des juristischen Widerspruchs gibt, sondern nur eine spezifische Lö-
sung eines solchen aufgezeigt wurde. 

 
3) Siehe: Ul[]rich Klug, Juristische Logik, S. 4. 
4) So betont z.B. Pisko in Klangs Kommentar, I. Auflage, S. 117 ausdrücklich, wo 

er unter Widerspruch etwas anderes versteht als den logischen Widerspruch. 
5) [18] Siehe dazu auch Kelsen, General Theory, S. 41. 
6) Archiv für öffentliches Recht 1914, 532. Band, S. 207. 
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